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VERORDNUNG Nr. 25

über die Finanzierung der gemeinsamen Agrarpolitik

•Schriften und die Beiträge der Staaten nach Maß
gabe des Artikels 200 des Vertrags umfassen . Der
Rat leitet zu gegebener Zeit das Verfahren nach
Artikel 201 des Vertrags zur Durchführung der
obigen Bestimmungen ein .

2 . Da in der Endphase des Gemeinsamen Marktes
einheitliche Preissysteme und eine gemeinschaft
liche Agrarpolitik bestehen, sind die hieraus er
wachsenden finanziellen Folgen von der Gemein
schaft zu tragen. Der Fonds hat somit folgende Aus
gaben zu finanzieren :
a) die Erstattungen bei Ausfuhren nach dritten

Ländern ;
b) die Interventionen zur Regulierung der

Märkte;
c) die gemeinsamen Maßnahmen, die unbe

schadet der Maßnahmen der Europäischen Investi
tionsbank und des Europäischen Sozialfonds im
Hinblick auf die Verwirklichung der Ziele des Ar
tikels 39 Absatz ( 1 ) Buchstabe a) des Vertrags
beschlossen werden , einschließlich der für das
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes erforder
lichen Strukturänderungen.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbeson
dere auf die Artikel 40, 43 und 199 bis 209;

auf Vorschlag der Kommission;

nach Anhörung des Europäischen Parlaments;

in der Erwägung nachstehender Gründe:

Mit dem Funktionieren und der Entwicklung
des Gemeinsamen Marktes für landwirtschaftliche
Erzeugnisse muß die Gestaltung einer gemeinsamen
Agrarpolitik Hand in Hand gehen, die vor allem
eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte
umfassen muß.

Um dieser gemeinsamen Organisation die Er
reichung ihrer Ziele zu ermöglichen, muß ein euro
päischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die
Landwirtschaft geschaffen werden, dessen Arbeits
bedingungen noch festzulegen sind.

In Verbindung mit der Schaffung dieses Fonds
und der Durchführung einer gemeinsamen Agrar
politik hat sich die Notwendigkeit ergeben, gewisse
gemeinsame Regeln für die Finanz- und Haushalts
politik festzulegen —

Titel II : Übergangszeit

Artikel 3

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Um der gemeinsamen Organisation der Agrar
märkte die Erreichung ihrer Ziele zu ermöglichen,
wird ein europäischer Ausrichtungs- und Garantie
fonds für die Landwirtschaft — im folgenden
„Fonds" genannt — geschaffen.

Der Fonds ist ein Teil des Haushalts der Ge
meinschaft .

1 . Für die Finanzierung durch den Fonds kom
men folgende Ausgaben in Betracht :

a) die Erstattungen bei Ausfuhren nach dritten
Ländern, die gemäß den Verordnungen betreffend
die einzelnen Erzeugnisse unter Zugrundelegung
der Mengen der Nettoausfuhren und des Erstat
tungssatzes des Mitgliedstaates mit dem niedrig
sten durchschnittlichen Erstattungsbetrag errech
net werden;

b) die Interventionen auf dem Binnenmarkt ,
die den gleichen Zweck und die gleiche Wirkung
haben wie die in Buchstabe a) genannten Erstat
tungen ; diese Gleichheit wird durch Beschluß des
Rates festgestellt , der während der zweiten Stufe
einstimmig und danach mit qualifizierter Mehrheit
auf Vorschlag der Kommission beschließt ;

c) die sonstigen Interventionen auf dem Binnen
markt , die auf Grund von Gemeinschaftsregeln er
folgen ; die Bedingungen , unter denen die betreffen
den Ausgaben für die Finanzierung in Betraoht
kommen , werden vom Rat festgelegt , der während
der zweiten Stufe einstimmig und danach mit quali
fizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission
beschließt ;

Titel I : Endphase des Gemeinsamen Marktes

Artikel 2

1 . Die Einnahmen aus den Abschöpfungen auf
Einfuhren aus dritten Ländern fließen der Gemein
schaft zu und werden für gemeinschaftliche Aus
gaben verwandt , so daß die Haushaltsmittel der
Gemeinschaft gleichzeitig diese Einnahmen sowie
alle sonstigen Einnahmen gemäß den Vertragsvor
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die ersten drei Jahre wie folgt festgesetzt : ein Sech
stel für 1962/63, zwei Sechstel für 1963/64 und drei
Sechstel für 1964/65 .
Ab 1 . Juli 1965 und bis zum Ende der Übergangs

zeit erhöhen sich die Beiträge des Fonds regel
mäßig in der Weise, daß bei Ablauf der Ubergangs
zeit sämtliche in Betracht kommenden Ausgaben
durch den Fonds finanziert werden . Anhand der
Ergebnisse der in Artikel 4 vorgesehenen Gesamt
prüfung faßt der Rat den erforderlichen Beschluß
nach dem in Artikel 43 des Vertrags vorgesehenen
Abstimmungsverfahren.

2 . Der Beitrag des Fonds zu den nach Artikel 3
Absatz ( 1 ) Buchstabe d) für die Finanzierung in
Betracht kommenden Ausgaben beläuft sich nach
Möglichkeit auf ein Drittel des gemäß Absatz ( 1 )
festgesetzten Betrags .

d) die Maßnahmen, die auf Grund von Gemem
schaftsregeln zur Verwirklichung der Ziele des Ar
tikels 39 Absatz (1 ) Buchstabe a) des Vertrags ein
schließlich der infolge der Entwicklung des Gemein
samen Marktes erforderlich werdenden Struktur
änderungen eingeleitet werden; die Bedingungen ,
unter denen die betreffenden Ausgaben für die
Finanzierung in Betracht kommen , werden vom
Rat festgelegt , der während der zweiten Stufe ein
stimmig und danach mit qualifizierter Mehrheit
auf Vorschlag der Kommission beschließt .

2 . Die Kommission legt die ersten Vorschläge
gemäß Absatz ( 1 ) Buchstaben b), c) und d) bis
zum 30. September 1962 vor, damit die unter die
sen Buchstaben genannten Maßnahmen mit Be
ginn des Jahres 1962/63 durch die Gemeinschaft
finanziert werden können.

3. Der Rat prüft vom ersten Jahr an jährlich auf
Grund eines Berichtes der Kommission, wie sich die
gemeinschaftliche Finanzierung der in Absatz ( 1 )
Buchstabe a) bei der Ausfuhr vorgesehenen Er
stattungen auf die Ausrichtung der Erzeugung und
die Entwicklung der Absatzmärkte ausgewirkt hat .

Der Rat kann während der zweiten Stufe ein
stimmig auf Antrag eines Mitgliedstaates oder der
Kommission und danach mit qualifizierter Mehrheit
auf Vorschlag der Kommission die für die gemein
schaftliche Finanzierung dieser Erstattungsbeträge
festgelegten Kriterien ändern .

Der Rat prüft ferner jährlich auf Grund eines
Berichtes der Kommission, wie sich die in Absatz ( 1 )
Buchstaben b), c) und d) vorgesehene gemeinschaft
liche Finanzierung auf die gemeinsame Agrarpoli
tik ausgewirkt hat .

Artikel 6

1 . Die Höhe der für den Fonds bereitgestellten
Mittel, mit deren Hilfe die vorgenannten Ausgaben
gedeckt werden sollen , wird vom Rat jährlich nach
dem Haushaltsverfahren festgelegt .

2 . Die jährlich festgesetzten Beträge können
durch Beschluß des Rates nach dem gleichen Ver
fahren erhöht werden .

Artikel 7

1 . Die Einnahmen des Fonds bestehen m der
ersten drei Jahren aus Finanzbeiträgen der M "!
gliedstaaten, die zu einem Teil nach dem Auf
bringungsschlüssel des Artikels 200 Absatz ( 1 ) des
Vertrags und zum anderen Teil im Verhältnis zu
den Nettoeinfuhren der einzelnen Mitgliedstaaten
aus dritten Ländern errechnet werden .

Die beiden Teile der Beiträge der Mitglied
staaten decken die Gesamteinnahmen des Fonds
in folgendem Verhältnis :

Artikel 4

Vor Ablauf des dritten Jahres nimmt der Rat
auf Grund eines Berichtes der Kommission eine
Gesamtprüfung vor, die sich insbesondere auf die
Entwicklung des Umfangs der Geschäfte des Fonds,
die Art seiner Ausgaben, die Bedingungen, unter
denen sie für die Finanzierung in Betracht kommen ,
und die Verteilung seiner Einnahmen sowie auf die
Fortschritte bei der Durchführung der gemeinsamen
Agrarpolitik, insbesondere die Ausrichtung der
Agrarproduktion der Mitgliedstaaten , die Annähe
rung der Preise und die Entwicklung des inner
gemeinschaftlichen Handelsverkehrs erstreckt .
Diese Prüfung geht den nach Artikel 5 Absatz ( 1 )
und Artikel 7 Absatz (2) zu fassenden Beschlüssen
voraus .

1962/1963 1963/1964 1964/1965
°/o °/o ° [¡0

nach dem Aufbringungs
schlüssel des Artikels 200
Absatz ( 1 ) 100 90 80

im Verhältnis zu den
Nettoeinfuhren — 10 20

Artikel 5

2 . Vor Ablauf des dritten Jahres legt der Rat
anhand der Ergebnisse der in Artikel 4 vorgesehenen
Gesamtprüfung nach dem Verfahren des Artikels
200 Absatz (3) des Vertrags die Regeln für die Ein
nahmen des Fonds ab 1 . Juli 1965 bis zum Ende der
Übergangszeit zur Gewährleistung der fortschreiten
den Annäherung an das System des Gemeinsamen
Marktes fest .

1 . Der Beitrag des Fonds zu den nach Artikel 3
Absatz ( 1 ) Buchstaben a), b) und c) für die Finan
zierung in Betracht kommenden Ausgaben wird für
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Artikel 8 jeweils von dem Zeitpunkt an , den der Rat be
stimmt .

Nach Maßgabe der Verordnungen betreffend die
einzelnen Erzeugnisse gilt diese Verordnung für
Getreide, Schweinefleisch, Eier und Geflügel ab
1 . Juli 1962, für Milcherzeugnisse ab 1 . November
1962 und erforderlichenfalls für andere Erzeugnisse

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen ver
bindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat .

Geschehen zu Brüssel am 4. April 1962. Im Namen des R<u. es

Der Präsident

M. COUVE de MURVILLE

VERORDNUNG Nr. 26

zur Anwendung bestimmter Wettbewerbsregeln auf die Produktion
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den Handel mit diesen Erzeugnissen

DER RAT DER EUROPAISCHEN
WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbeson
dere auf die Artikel 42 und 43;

auf Vorschlag der Kommission ;

nach Anhörung des Europäischen Parlaments;

in Erwägung nachstehender Gründe:

Aus Artikel 42 des Vertrags folgt , daß die An
wendung der im Vertrag vorgesehenen Wettbe
werbsregeln auf die Produktion landwirtschaft
licher Erzeugnisse und den Handel mit diesen zum
Wesen der gemeinsamen Agrarpolitik gehört und
daß die nachstehenden Vorschriften unter Berück
sichtigung der Entwicklung dieser Politik ergänzt
werden müssen.

Die von der Kommission eingebrachten Vor
schläge zur Gestaltung und Durchführung der ge
meinsamen Agrarpolitik zeigen , daß bestimmte
Wettbewerbsregeln ab sofort auf die Produktion
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den Handel
mit diesen angewendet werden sollten , damit die
Praktiken, die den Grundsätzen des Gemeinsamen
Marktes zuwiderlaufen und die Verwirklichung der
Ziele des Artikels 39 des Vertrags beeinträchtigen ,
beseitigt und die Voraussetzungen für eine spätere ,
der Entwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik an
gepaßte Wettbewerbsregelung geschaffen werden .

Die Wettbewerbsregeln betreffend die in Ar
tikel 85 des Vertrags genannten Vereinbarungen ,
Beschlüsse und Verhaltensweisen sowie die miß
bräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stel
lung sind auf die Produktion landwirtschaftlicher

Erzeugnisse und denHandel mit diesen anzuwenden ,
soweit sie einzelstaatliche landwirtschaftlicheMarkt
ordnungen nicht beeinträchtigen und die Verwirk
lichung der Ziele der gemeinsamen Agrarpolitik
nicht gefährden .

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Ver
einigungen von landwirtschaftlichen Erzeugerbe
trieben, soweit sie insbesondere die gemeinschaft
liche Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse
den gemeinschaftlichen Handel mit diesen oder die
Benutzung gemeinschaftlicher Einrichtungen zum
Gegenstand haben, es sei denn, daß ein solches ge
meinschaftliches Handeln den Wettbewerb aus
schließt oder die Verwirklichung der Ziele des Ar
tikels 39 des Vertrags gefährdet .

Sollen sowohl eine Fehlentwicklung der gemein
samen Agrarpolitik verhindert als auch die Rechts
sicherheit und eineDiskriminierungen ausschließende
Behandlung der beteiligten Unternehmen gewähr
leistet werden, so muß die Kommission voi behalt
lieh der Nachprüfung durch den Gerichtshof aus
schließlich zuständig sein , festzustellen , ob die
Voraussetzungen der beiden vorhergehenden Ab
sätze bei den in Artikel 85 des Vertrags genannten
Vereinbarungen , Beschlüssen und Verhaltenswei
sen erfüllt sind.

Sollen die besonderen Vorschriften des Ver
trags über die Landwirtschaft und insbesondere
der Artikel 39 berücksichtigt werden , so muß die
Kommission auf dem Gebiet des Dumping alle
Ursachen würdigen , die den beanstandeten Ver
haltensweisen zugrunde liegen, insbesondere die
Höhe der Preise, zu denen Einfuhren aus anderen
Ländern auf den betreffenden Markt erfolgen; sie
hat auf Grund dieser Würdigung die in Artikel 91
Absatz ( 1 ) des Vertrags vorgesehenen Empfeh


